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Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Mützenich Nr. 3B; hier: 
Fällung einer Fichtenhecke

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Beschlussvorschlag
Der Bau- und Planungsausschuss beschließt,

dem Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Mützenich Nr. 3B bezüglich der Fällung einer Fichtenhecke gem. § 31 BauGB 
zuzustimmen.

Als Ersatz wird eine Buchenhecke gepflanzt. 

Sachverhalt
Die Fichtenhecke befindet sich auf dem Grundstück der Gemarkung Mützenich, 
Flur 19, Flurstück 462.  Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Mützenich Nr. 3B, durch den der Erhalt aller Hecken und 
Bäume festgesetzt ist.

Die Fichtenhecke wurde vor ca. 40 Jahren gepflanzt. Mittlerweile ist sie 16 Meter 
lang 7 Meter hoch und sehr breit. Die Pflege der Hecke ist mit einem 
erheblichen Aufwand verbunden. Daher beantragt die Grundstückseigentümerin 
die Fällung der Hecke. Sie möchte stattdessen eine Buchenhecke pflanzen.

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, der Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Mützenich Nr. 3B gem. § 31 BauGB 
bezüglich der Fällung der Fichtenhecke zuzustimmen.   
    
Als Ersatz für die Fichtenhecke ist eine Buchenhecke, entsprechend den 
Vorgaben der Unteren Landschaftsbehörde der Städteregion Aachen zu pflanzen.

  

Finanzielle Auswirkungen
Keine

Anlage/n

1 Antrag und Fotos (öffentlich)
2 Liegenschaftskarte (öffentlich)
3 BPlan MÜT 3B (öffentlich)
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